
A U S S E R O R D E N T L I C H E  K I R C H B Ü R G E R -
V E R S A M M L U N GA M T S B E R I C H T
Rechnung 2018
Voranschlag 2019
Anträge

Kirchbürgerversammlung 
Freitag, 5. April 2019, 19.30 Uhr 
Katholisches Pfarreizentrum, 
Lerchenfeldstrasse 3, 9500 Wil

katholische pfarr- und kirchgemeinde wil

Traktanden:

1.  Revision der Kirchgemeindeordnung 
Genehmigung der Revisionsanträge 
des Kirchen verwaltungsrates

2.  Grundsatzabstimmung Umbau und 
Renovation Liegenschaft Marktgasse 76 
Wil zur Realisierung eines Jugend-
hilfeprojektes

  Gutachten und Antrag des Kirchenver-
waltungsrates

3. Allgemeine Umfrage

Freitag, 12. November 2021, 19.30 Uhr, 
Katholische Kirche St. Peter, 9500 Wil 

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Zur ausserordentlichen Kirchbürger-
versammlung 2021 laden wir Sie  
herzlich ein und freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
Das Protokoll der Bürgerversammlung liegt 
vom 29. November bis zum 13. Dezember 2021 
bei der Administration der Katholischen Pfarr- 
und Kirchgemeinde, Lerchenfeldstrasse 3, Wil, 
zur Einsichtnahme auf. 

Adresse: Katholische Pfarr- und Kirchgemeinde Wil, 
Administration, Lerchenfeldstrasse 3, 9500 Wil, 
Telefon: 071 914 88 10; info@kathwil.ch; www.kathwil.ch
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Ausgangslage - warum eine ausserordent-
liche Bürgerversammlung?

Coronabedingt musste 2020 bereits die ordentliche Bürger-
versammlung kurzfristig abgesagt und die Urnenabstimmung 
durchgeführt werden. Auch 2021 wurde die Bürgerversamm-
lung nicht durchgeführt, sondern die Urnenabstimmung an-
stelle der Kirchbürgerversammlung auf den 11. April 2021 
angesetzt. 
Bereits damals erklärte der Kirchenverwaltungsrat, er be-
mühe sich und sehe vor, zusätzlich im Spätherbst 2021, wenn 
es dann die Verhältnisse und Corona erlauben, eine ausser-
ordentliche Kirchbürgerversammlung durchzuführen, um 
dort weitere aufschiebbare Geschäfte behandeln zu können. 
Insbesondere soll dabei die bereits für die ordentliche Bürger-
versammlung 2021 vorgesehene Revision der Kirchgemein-
deordnung behandelt werden. Zudem dürfte bis dann eine 
Grundsatzabstimmung über die Bauvorlage der Liegenschaft 
Marktgasse 76 entscheidungsreif sein, und es könnten dann 
wichtige Informationen über die Zukunft der Kirchgemeinde 
weitergegeben sowie das Gespräch mit der Kirchbürgerschaft 
mündlich geführt werden (siehe Amtsbericht 2020, Seite 3). 

Ausserordentliche Kirchbürgerversamm-
lung und Corona-Pandemie

Die Verhältnisse und Corona erlauben es, die Kirchbürgerver-
sammlungen durchzuführen, trotz wieder steigender Zahlen 
Corona-Erkrankter. Aber inzwischen konnten sich sämtliche 
Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, die dies wollten, gegen 
das Coronavirus impfen lassen. Zudem wird die Kirchbürger-
versammlung in der Kirche St. Peter durchgeführt, wo mehr 
Platz vorhanden ist. Dabei gilt Maskenpflicht, und wo es mög-
lich ist, aufgrund der Teilnehmerzahl, ist der erforderliche 
Abstand einzuhalten. Zudem sind Hygienemassnahmen (Hän-
dedesinfektion, Lüften, etc.) vorgesehen.
Von Gesetzes wegen ist die Durchführung von Bürgerver-
sammlungen, wie auch von Spezialgemeinden wie unserer 
Kirchgemeinde, aufgrund der COVID-19-Bestimmungen mög-
lich und kann ohne Bewilligung durchgeführt werden. Der 
 Kirchenverwaltungsrat erachtet es für verantwortbar, die 
nun bereits im Frühjahr aufgeschobenen Geschäfte anlässlich 
einer ausserordentlichen Bürgerversammlung zu behandeln, 
und lädt daher zu dieser Bürgerversammlung ein. 

Vorbemerkungen

Traktandum 1

1. Revision der Kirchgemeindeordnung

Ausgangslage

Am 11. April 2014 hat die konstituierende Bürgerversammlung 
der Vereinigten Kirchgemeinde Wil (Wil SG und Rickenbach 
TG) die ab 1. Januar 2015 gültige Gemeindeordnung geneh-
migt. Die dafür eingesetzte Behördenkonferenz der beiden zu 
vereinenden Kirchgemeinden entschied sich damals, die alte 
Gemeindeordnung nur durch die spezifischen Vereinigungs-
anpassungen zu ergänzen. Im Wesentlichen basiert die ak-
tuelle Gemeindeordnung auf der Kirchgemeindeordnung der 
Kirchgemeinde Wil aus dem Jahre 1982. Und diese beruhte 
auf der damaligen Vorlage des Katholischen Konfessionsteils 
des Kantons St. Gallen, die von den meisten Kirchgemeinden 
im Bistum St. Gallen so angewendet wurde.

Die wesentlichste Anpassung erfolgte 2014 in Bezug auf das 
neu definierte Gebiet der Kirchgemeinde (mit Rickenbach 
und den entsprechenden Weilern von Kirchberg) und den 
Schlussbestimmungen. Einzige materielle Änderung betraf 
neu mögliche Ersatzwahlen von Behördenmitgliedern wäh-

rend der Amtsdauer durch die Bürgerversammlung aufgrund 
geänderter Rechtslage, anstatt wie zuvor einzig durch eine 
Urnenabstimmung (Art. 7, lit. l Kirchgemeindeordnung).

Zuvor gab es seit dem Erlass 1982 einige marginale Teilre-
visionen der Kirchgemeindeordnungen in den Jahren 1986, 
1999, 2000 und 2007, wobei meist die Anzahl der Kirchen-
verwaltungsratsmitglieder angepasst wurden. Im Jahre 1999 
wurden die Finanzkompetenzen der einzelnen Behörden 
(Bürgerschaft an der Urne und an der Bürgerversammlung, 
Kirchenverwaltungsrat) einer Anpassung in bescheidenem 
Ausmasse unterzogen. 

Änderungen und Anpassungen

Nach über 20 Jahren sah sich der Kirchenverwaltungsrat mit 
der neuen Amtsdauer 2020 – 2023 in der Pflicht, teilweise 
auch durch Anregungen seitens der Geschäftsprüfungskom-
mission, die bestehende Kirchgemeindeordnung zu überprü-
fen und einer Revision zu unterziehen. Dabei sind folgende 
Änderungen in die Teilrevision der Kirchgemeindeordnung 
eingeflossen, die pauschal zu erwähnen sind:
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Traktandum 1

–  Generell geschlechtsneutrale Formulierungen und An-
passungen einzelner veralteten Funktionen aufgrund von 
übergeordneten Gesetzesanpassungen (diverse Artikel, 
z.B. Art. 15, lit. d und e; 

–  Gebietsanpassungen seit der Gemeindevereinigung mit 
Rickenbach aufgrund der Überprüfung der aus der Ge-
meinde Kirchberg hinzugekommenen Gebiete durch den 
Administrationsrat nach Anhörungen der einzelnen Be-
troffenen in den Weilern, insbesondere Umteilung Hof 
Lamperswil nach Kirchberg (Art. 2);

–  amtliches Publikationsorgan (Art. 5) ist neu das Pfarrblatt 
«Impuls» und die eigene Homepage «kathwil.ch», Publi-
kationen in den Tagesmedien bleiben freiwillig;

–  die Anpassung bzw. Erhöhung der Finanzkompetenzen 
der Bürgerschaft an der Bürgerversammlung und des 
Kirchenverwaltungsrates aufgrund erheblich gestiegener 
Preise und Indexe von Bau, Liegenschaften und Mieten seit 
1999 im Umfange von rund 50 % im Durchschnitt (Art. 7, 
lit. f, g, h / Art. 8 und Art. 16);

–  Anpassung der Direktkompetenz der Bürgerschaft an der 
Urne für Kreditgeschäfte über CHF 1 Mio. zu Gunsten der 
alleinigen Direktkompetenz der Bürgerschaft an der Bür-
gerversammlung, die auf Beschluss jedes Geschäft der 
Urne (zur Urnenabstimmung) unterbreiten kann (Art. 8);

–  Anpassungen von Quorum (Reduktion) und Fristen (Ver-
längerung) für Referenden (Art. 9) und somit Ausbau der 
Mitwirkungsrechte der Bürgerschaft;

–  Die Abstimmungsunterlagen werden weiterhin in jede 
Haushaltung zugestellt. Weiterführende Detailunterla-
gen zuhanden der Bürgerschaft können jedoch neu bei 
der Administration bestellt werden und werden nicht mehr 
mit dem Stimmausweis in jede Haushaltung oder an jedes 
stimmberechtigte Mitglied versandt (Art. 13); 

–  Keine Änderung, aber eine Präzisierung erfolgte mit Art. 
7 l der Gemeindeordnung für Ersatzwahlen während der 
Amtsdauer im Kirchenverwaltungsrat (inkl. Präsidium) 
und Geschäftsprüfungskommission. Die Aufführung des 
‚Präsidenten oder der Präsidentin‘ wurde einzig präzisie-
rend übernommen, war bisher aber in der Formulierung 
‚Kirchenverwaltungsrat‘ mitenthalten, die bereits mit der 
Änderung auf den 1. Januar 2015 aufgenommen wurde.

Nachfolgend ist die aktuelle Kirchgemeindeordnung in der 
linken Spalte aufgeführt. Die vorgeschlagene Teilrevision mit 
den entsprechenden Änderungen gegenüber der gültigen 
Version ist der mittleren Spalte in grün hinterlegter Farbe 
zu entnehmen, wobei die Änderungen in roter Schrift auf-
geführt und somit überblickbar dargestellt sind. 

Detaillierte Begründungen und Bemerkungen zu den An-
passungen sind auf der rechten Spalte notiert. 

Vorgehen

Der Kirchenverwaltungsrat hat bereits mit der neuen Legis-
laturperiode ab 1. Januar 2020 festgelegt, dass die Kirchge-
meindeordnung einer Überprüfung zu unterziehen und den 
aktuellen Verhältnissen anzupassen sei. Die Anpassungen 
gemäss der Vorlage erfolgten einerseits aufgrund des gege-
benen Anpassungsbedarfs (insbesondere der Finanzkompe-
tenzen für die einzelnen Entscheidungsbehörden), aufgrund 
der Terminologieänderungen und aufgrund längst erforder-
licher Geschlechterneutralität und Änderungen der überge-
ordneten Gesetzgebung. Sie entsprechen im Wesentlichen der 
Musterordnung des Katholischen Konfessionsteils St. Gallen.

Diese sieht auch vor, dass alle nicht in der Kompetenz des 
Kirchenverwaltungsrates liegenden Kredite für Investitionen 
im Verwaltungsvermögen von der Bürgerschaft an der Bür-
gerversammlung entschieden werden (bisher bis zu CHF 1 
Mio.), und nicht von der Bürgerversammlung an der Urne. Die 
Bürgerversammlung kann jederzeit mit Mehrheitsbeschluss 
die Urnenabstimmung für sämtliche Geschäfte beschliessen. 
Dies macht auch für Kredite ab einer gewissen Grössenord-
nung Sinn. Sind die Kredite unbestritten, kann diese die Bür-
gerversammlung entscheiden. 

Der Kirchenverwaltungsrat erachtet es mit dem Grossteil der 
grösseren Kirchgemeinden des Bistums als sinnvoll, dass 
sämtliche Finanzkompetenzen, für die nicht der Kirchenver-
waltungsrat zuständig ist, die Bürgerschaft an der Bürgerver-
sammlung entscheidet, die ihrerseits jederzeit eine Urnen-
abstimmung beschliessen kann.

In erster Lesung hat der Kirchenverwaltungsrat an der Sit-
zung vom 25. November 2020 und in zweiter Lesung an der 
Sitzung vom 6. Juli 2021 die vorliegende Gemeindeordnung 
eingehend behandelt und verabschiedet. Die vierköpfige Vor-
bereitungskommission des Kirchenverwaltungsrates hat die 
intensiven Vorarbeiten dazu getätigt.

Antrag des Kirchenverwaltungsrates

Die Kirchbürgerschaft der Katholischen Kirchgemeinde Wil 
erlässt gestützt auf Art.  61 Abs. 2 lit. a der Verfassung des 
Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen sowie 
Art. 7 a) und Art. 21 der Gemeindeordnung der Katholischen 
Kirchgemeinde Wil vom 11. April 2014 (Änderungen in roter 
Schrift; mittlere Spalte «Entwurf neue Gemeindeordnung», 
grün hinterlegt):
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2.  Grundsatzabstimmung Umbau und Re-
novation Liegenschaft Marktgasse 76 
Wil zur Realisierung eines Jugendhil-
feprojektes 

Gutachten und Antrag betreffend Grundsatzabstimmung 
Umbau und Renovation Liegenschaft Marktgasse 76 Wil 
zur Realisierung eines Jugendhilfeprojektes mit Teilen des 
Verkaufserlöses Grundstück Scheibenbergstrasse 14, Wil

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Der Kirchenverwaltungsrat unterbreitet Ihnen hiermit Gut-
achten und Antrag betreffend den Umbau und der Renova-
tion der Liegenschaft Marktgasse 76 in Wil zur Realisierung 
eines Jugendhilfeprojektes. Dies erfolgt, nachdem die Kirch-
bürgerschaft an der Urnenabstimmung vom 11. April 2021 den 
Antrag des Kirchenverwaltungsrates klar gutgeheissen hat, 
diesen zum bestmöglichen Verkauf der Liegenschaft Grund-
stücks Nr. 1390W Scheibenbergstrasse 14 in Wil zu ermäch-
tigen. Dabei wurde vom Kirchenverwaltungsrat zugesichert 
und mit dem inzwischen von diesem rechtsgültig erlassenen 
Reglement über den Fonds für Jugendhilfe der Katholischen 
Kirchgemeinde Wil untermauert, die Erträge aus der Nutzung 
bzw. dem Verkaufserlös Scheibenbergstrasse 14 entspre-
chend dem gewidmeten Zweck dieser Liegenschaft «Nutzung 
für einen jugendfürsorgerischen Zweck» zu verwenden und 
einzusetzen.

Mit diesem Gutachten und Antrag ersucht nun der Kirchen-
verwaltungsrat wie bei der Verkaufsermächtigung bereits 

versprochen die Kirchbürgerschaft, der Verwendung eines 
Teils des Verkaufserlöses Scheibenbergstrasse 14 für die Auf-
wandkosten des Umbaus und die Renovation der Liegenschaft 
Marktgasse 76 in Wil zur Realisierung des darin vorgesehenen 
Jugendhilfeprojektes «Wohnmöglichkeiten für junge Erwach-
sene mit besonderen Bedürfnissen» zuzustimmen.

Ausgangslage
Die Liegenschaft Grundstück Nr. 1390W an der Scheibenberg-
strasse 14 in Wil wurde der Kirchgemeinde anfangs 2007 von 
der aufgelösten Stiftung Kinderkrippe Wil zusammen mit 
dem verbliebenen Stiftungsbarvermögen zur Wahrung des 
Stiftungszwecks «Nutzung für einen jugendfürsorgerischen 
Zweck» übertragen. Mangels sinnvoller Zweckverwendung 
am gegebenen Ort und mit der bestehenden Altliegenschaft 
hat der Kirchenverwaltungsrat die Kirchbürgerschaft mit 
Gutachten und Antrag zur Urnenabstimmung vom 11. April 
dieses Jahres ersucht, dem bestmöglichen Verkauf dieser 
Liegenschaft zuzustimmen. Der erzielte Nettoerlös aus die-
sem Verkauf über dem Übernahmewert von CHF 580‘000, so 
das damalige Gutachten Seite 64 Amtsbericht 2020, werde 
als Kapital für die spätere Zweckerfüllung «Nutzung für ju-
gendfürsorgerischen Zweck» zurückgestellt und bei Bedarf 
in ein jugendfürsorgerisches Projekt investiert bzw. bis dahin 
die Erträge jährlich vom Kirchenverwaltungsrat festgelegt 
gemäss Reglement zweckentsprechend dem Fonds Jugend-
hilfe zugewiesen. Angeführt wurde im Gutachten auch, es sei 
ein konkretes Umsetzungsprojekt in Abklärung, das sowohl 
den jugendfürsorgerischen Zweck erfülle und eine bauliche 
Investition in ein anderes kircheneigenes Grundstück vorsehe. 
Die Kirchbürgerschaft erhalte später Gelegenheit, aufgrund 
zu tätigender Investitionen im Rahmen einer Baubotschaft 

Traktandum 2
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Stellung zu nehmen und zu entscheiden. Mit diesem Gutach-
ten und Antrag im Rahmen einer Grundsatzabstimmung er-
hält die Kirchbürgerschaft hiermit Gelegenheit.

Die Kirchbürgerschaft hat den Antrag des Kirchenverwal-
tungsrat an der Urnenabstimmung vom 11. April 2021 deut-
lich gutgeheissen und letzteren ermächtigt, die Liegenschaft 
Scheibenbergstrasse 14 bestmöglich zu verkaufen. Der Ver-
kauf der Liegenschaft Grundstück Nr. 1390W an der Schei-
benbergstrasse 14 ist kurz vor dem Verkaufsabschluss durch 
den ermächtigten Kirchenverwaltungsrat und wird einen Net-
toerlös erbringen, der denjenigen gemäss Antrag zu dieser 
Botschaft für den Umbau mit Renovation der Liegenschaft 
Marktgasse 76 deutlich übersteigen wird. 

Die Liegenschaft Marktgasse 76 ist seit vielen Jahren im Ei-
gentum der Katholischen Kirchgemeinde Wil, die dieser einst 
mal als «Pfrundhaus für die 3. Kaplanei» gewidmet wurde. 
Seit vielen Jahren aber wird dieses Haus vermietet, zuletzt 
wohnte unser langjähriger Musikdirektor Kurt Koller mit sei-
ner Familie in diesem recht grossen vierstöckig genutzten 
Altstadthaus, das als Finanzliegenschaft genutzt wird. Die ak-
tuelle Wohnnutzung ist nicht mehr zeitgemäss und das Haus 
zu gross für eine weitere Alleinvermietung, zudem muss es 
massiv überholt und umgebaut werden, um weiter vermietet 
werden zu können.
Aus diesen Gründen wurde das Haus einer genauen Analyse 
und Studie durch unseren Bauchef im Auftrag des Kirchen-
verwaltungsrates unterzogen, der für den vorgesehenen 
Zweck eines Umbaus mit Renovation und Erweiterung des 
Dachgeschosses für Wohnzwecke eine Studie entwarf. Die 
Liegenschaft soll zur Realisierung des Jugendhilfeprojektes 

«Wohnmöglichkeiten für junge Erwachsene mit besonderen 
Bedürfnissen» mit insgesamt acht Einzimmerwohnungen und 
einem gemeinsamen Nutzungsraum sowie moderner Infra-
struktur versehen werden. Diese sind aufgrund der klaren 
Baustruktur mit je einem Zimmer je Stockwerk zur Altstadt 
und zum Stadtweiher hin und einem Leitungsstrang in der 
Mitte für eine kleine Küche und ein Bad je Wohnung, sehr 
gut einbaubar. Mit Dachgauben wird die bisherige Wohnnut-
zung ausgedehnt für zwei Wohnungen im Dachgeschoss. Wie 
dargelegt soll dieser Umbau inkl. Dacherweiterung aus dem 
Nettoverkaufserlös Scheibenbergstrasse 14 finanziert werden.

Bauliches Umnutzungs- und Erweiterungsprojekt
Im bestehenden Zustand der Liegenschaft ist im Erdgeschoss 
ein kleines Ladenlokal und in Richtung Weiher ein „Musikzim-
mer“ eingerichtet. Dazu kommen noch Nebenräume. Im nur 
teilweise unterkellerten 1. Untergeschoss ist hauptsächlich 
die Haustechnik untergebracht. Dort befindet sich auch der 
Ausgang zum Garten mit Treppe zum Weiher. Die drei Ober-
geschosse bilden eine Wohneinheit mit je nach Zählweise 7 - 8 
Zimmern, bisher als Familienwohnung vermietet. Das Dach-
geschoss ist bisher nicht ausgebaut. Die Bruttowohnfläche 
vom 1. bis 3. Obergeschoss beträgt ca. 270m2.

Grundsätzlich gibt es auf jedem Geschoss je ein Zimmer in 
Richtung Marktgasse und eines zum Weiher. Dazwischen liegt 
neben der Erschliessung jeweils ein nicht direkt belichteter 
Bereich, der nur für Nebenräume genutzt werden kann. Aktu-
ell wird dieser im 1. OG als Küche und WC, in den beiden obe-
ren Geschossen als Büro genutzt. Im 3. OG wurde ein Zimmer 
aufgeteilt in zwei kleine Räume und im 2. OG ein Badezimmer 
zum Weiher eingebaut.
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Das Haus wurde letztmals anfangs der 1990er Jahre teil-
saniert, das heisst in den letzten knapp 30 Jahren wurde 
nur der notwendige Unterhalt realisiert. Es gibt auch eine 
dendrochronologische Untersuchung aus dem Jahre 1994, 
welche Teile der Holzbalken im Galeriebereich auf die Jahre 
1374/1375 Jahre taxiert. Auch sind gewisse Innenausbauten 
(Wohnzimmer zur Marktgasse im 1. OG) geschützt und dürfen 
nicht verändert werden.

Das Haus ist wie auch viele andere Liegenschaften in der Alt-
stadt, recht schmal und sehr tief. 
Eine erste Überprüfung der Liegenschaft hat ergeben, dass 
sie sich optimal für eine Nutzung mit einzelnen Kleinwoh-
nungen, zum Beispiel im Sinne der Jugendfürsorge, eignet.

Ziel des Umbaus ist es, möglichst wenig an der Substanz zu 
verändern. Die Hauptinterventionen sollen im mittleren Be-
reich getätigt werden. Dort werden pro Geschoss zwei Nass-
zellen und zwei Kleinküchen eingebaut. Somit wird für die 
ganze Hausinstallation nur eine Steigzone benötigt, und die 
Zimmer zur Marktgasse, die unter Schutz stehen, können als 
Wohn- bzw. Schlafzimmer ohne Probleme so belassen wer-
den.
Im Erdgeschoss wird zur Strasse hin ein Veloraum eingerich-
tet, zudem ein Putzraum, eine Toilette für die Mieter sowie 
Teile der Haustechnik. Das Musikzimmer soll grundsätzlich so 
bleiben und kann separat vermietet oder als Gemeinschafts-
raum genutzt werden. Im Untergeschoss wird ein Gemein-
schaftsraum mit Küche und Zugang zum Garten eingerichtet, 
der als Sitzplatz dient.

In den Obergeschossen wird der mittlere Bereich zurückge-
baut (wo es überhaupt etwas hat) und, wie bereits erwähnt, 
je Geschoss zwei Nasszellen und Kleinküchen installiert. Das 
Dach wird ebenso ausgebaut und die Zimmer mit zwei Dach-
gauben zur Belichtung versehen. Somit entstehen auf vier 
Geschossen insgesamt acht Studios oder Einzimmerwohnun-
gen, wobei im Dachgeschoss von den grosszügigen Platzver-
hältnissen auch eine Aufteilung in zwei Räume möglich wäre. 
Im Estrich entsteht Stauraum für die Mieter.

Energetische Massnahmen
Der Dachstock kann im Zusammenhang mit dem Ausbau 
vollständig gedämmt werden, und auch im Fassadenbereich 
sind teilweise Innendämmungen möglich. Das Haus hat aber, 
bedingt durch den schmalen Grundriss und die geschlossene 
Bauweise, im Verhältnis zur Nutzfläche, ohnehin sehr wenig 
Fassadenflächen. Für die Heizung soll eine Erdsonde geprüft 
werden, ansonsten könnte evtl. auch eine Luft-Wasser-Wär-
mepumpe im 2. Untergeschoss untergebracht werden. Eine 
Wärmerückgewinnung der Abluft wird weiter geprüft und 
könnte zusätzlich Energie einsparen. 
Grundsätzlich muss die ganze Haustechnik auch im Bereich 
Elektro ersetzt und den Bedürfnissen der Studios angepasst 
werden.

Projekt «Jugendwohnen für junge Erwachsene mit beson-
deren Bedürfnissen»
Für junge, armutsbetroffene, in sozial schwierigen Verhält-
nissen lebende Erwachsene, die – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht mehr zu Hause wohnen können, ist in der Stadt 
Wil ein Bedarf an günstigem Wohnraum ausgewiesen. Ins-
besondere für junge Erwachsene, die Sozialhilfe beziehen 
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müssen, ist geeigneter Wohnraum kaum vorhanden, da die 
Stadt Wil selber keinen Wohnraum besitzt, den sie diesen 
armutsbetroffenen Menschen zu günstigen Konditionen zur 
Verfügung stellen könnte. Die derzeitigen Wohnlösungen für 
junge Menschen in prekärer Lebenssituation sind oft nicht ge-
eignet, weil sie nicht den individuellen Bedürfnissen oder den 
ortsüblichen Qualitätsstandards entsprechen. Hier will das 
Projekt ‚Jugendwohnen‘ Abhilfe schaffen: Einfach möblierte 
Studios mit eigenem Bad und eigener Kochnische, die günstig 
und mit ansprechendem Wohnraum angeboten werden, er-
möglichen den jungen Erwachsenen ein menschenwürdiges 
Dasein und die Förderung ihrer Selbstständigkeit bzw. Selbst-
ermächtigung (Empowerment). Die allfällige Betreuung wird 
individuell und komplett getrennt vom Mietverhältnis über 
Drittanbieter (z. B. psychiatrische Spitex oder dergl.) erfolgen. 
Die Sozialbehörde der Stadt Wil anerkennt ausdrücklich 
den Bedarf an günstigem Wohnraum für junge, armutsbe-
troffene Erwachsene in sozial schwierigen Verhältnissen 
und begrüsst das Projekt. Sie ist bereit, das Wohnprojekt 
für junge Erwachsene, die Sozialhilfe beziehen, effektiv 
auch zu nutzen.
Ebenso zeigen zwei in Wil verankerte soziale Institutionen 
Interesse, einen Teil der Studios für ihr betreutes Wohn-
angebot für junge Erwachsene langfristig zu mieten. Die 
Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung des Miet-
verhältnisses sind diesbezüglich am Laufen.

Der Bedarf für solche Wohneinheiten ist klar gegeben und die 
Wohneinheiten am gegebenen Ort ideal nutzbar. Selbst wenn 
dieser einmal nicht mehr voll gegeben sein sollte, sind diese 
problemlos als normale Kleinwohnungen gut vermietbar, was 
aber eher dem untergeordneten Zweck der bisher genutzten 

Liegenschaft entspricht und nicht mehr zweckgebundene Ju-
gendhilfe wäre.

Umbaukosten und Finanzierung
Für den Umbau mit der energetischen Sanierung und der 
vollständigen Möblierung der acht Wohneinheiten und der 
Gemeinschaftsräume wird mit Kosten von CHF 1,35 Mio. ge-
rechnet. 

 Umbauarbeiten Umnutzung CHF 750‘000.-
 Energetische Sanierung CHF 250‘000.-
 Möblierung und Ausstattung CHF 150‘000.-
 Reserven CHF 200‘000.-
 Total CHF  1‘350‘000.-

Die Mittel für den Umbau stammen aus dem Verkauf der Lie-
genschaft Scheibenbergstrasse 14 in Wil, die eine Nutzung für 
einen jugendfürsorgerischen Zweck vorsehen.

Durch die unter Berücksichtigung des Jugendsozialprojektes 
günstige Vermietung der acht Studios bzw. Kleinwohnungen 
mehrheitlich im Rahmen des Jugendhilfezweckes und des 
Erdgeschosses wird mit Einnahmen von mindestens CHF 
65‘000.- bis 75‘000.- pro Jahr gerechnet. Mit diesen Einnah-
men kann für die Kirchgemeinde ein Mietertrag, wie bis anhin 
realisiert, für die eigene Liegenschaft sichergestellt werden. 
Zudem kann mit den weiteren Erträgen Nebenkosten, Unter-
halt und Amortisation des investierten Betrages bestritten 
werden.
Die Neugestaltung mit Umbau und Renovation der Liegen-
schaft Marktgasse 76 und die Verwendung für das Jugend-
hilfeprojekt «Jugendwohnen für junge Erwachsene mit be-
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sonderen Bedürfnissen» kann ohne Steuermittel und auch 
ohne Mittel des Finanzvermögens realisiert und langfristig 
gewährleistet werden. Daraus entstehen für die Kirchgemein-
de keine zusätzlichen Verpflichtungen oder Einnahmeausfäl-
le. Der Werterhalt der Liegenschaft ist durch die vorgesehene 
Verwendung gesichert. Auch kann durch die vergünstigte Ver-
mietung der Wohneinheiten an Betroffene gemäss Jugend-
hilfeprojekt der investierte Betrag aus dem Verkauf der Lie-
genschaft Scheibenberg 14 sinnvoll und nachhaltig eingesetzt 
werden.

Wieso Zustimmung Kirchbürgerschaft
Eine Zustimmung der Kirchbürgerschaft an der Bürgerver-
sammlung wird beantragt als Grundsatzabstimmung und 
aufgrund der zweckgebundenen Mittelverwendung aus ei-
nem Teil des Verkaufserlös Scheibenbergstrasse 14 Wil für 
die Investition in den Umbau und die Neugestaltung der Fi-
nanzliegenschaft Marktgasse 76 Wil mit Realisierung dieses 
Jugendhilfeprojektes. Der zu investierende Betrag übersteigt 
die Limite von CHF 1.0 Mio. im Rahmen der Finanzinvesti-
tionskompetenz des Kirchenverwaltungsrat ohne Grundsatz-
abstimmung gemäss Richtlinien des Konfessionsteils. Vorlie-
gend ist zwar keine eigentliche Finanzinvestition notwendig. 
Für den Umbau werden einzig Mittel aus dem Verkaufserlös 
Scheibenbergstrasse 14 zweckentsprechend der «Nutzung 
im jugendfürsorgerischen Zweck» zur Realisierung dieses 
Jugendhilfeprojektes «Jugendwohnen für junge Erwachsene 
mit besonderen Bedürfnissen» verwendet. 

Trotzdem unterbreitet der Kirchenverwaltungsrat dieses Ge-
schäft im Rahmen einer Grundsatzabstimmung der Kirch-
bürgerversammlung, zumal er dies so vorgesehen hat bei 
der Einholung der Verkaufsermächtigung zum Verkauf der 
Liegenschaft Scheibenbergstrasse 14, mit dessen Nettover-
kaufserlösanteil dieser Umbau und das damit verbundene 
Jugendsozialprojekt finanziert werden sollen.

Antrag

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Der Kirchenverwaltungsrat unterbreitet Ihnen betreffend 
den geplanten Umbau und der Renovation der Liegenschaft 
Marktgasse 76 in Wil zur Realisierung des Jugendhilfeprojek-
tes «Jugendwohnen für junge Erwachsene mit besonderen 
Bedürfnissen» nach Gutheissung dieser Vorlage durch den 
Kirchenverwaltungsrat folgenden Antrag und empfiehlt ihn 
zur Annahme durch die Kirchbürgerversammlung:

3. Allgemeine Umfrage

Wil, 1. September 2021

Im Namen des Kirchenverwaltungsrates
Der Präsident: Jürg Grämiger
Der Ratsschreiber: Thomas Feller

Der Antrag lautet:

«Der Kirchenverwaltungsrat wird befugt, den Umbau 
und die Renovation der Liegenschaft Marktgasse 76 in 
Wil zur Realisierung des Jugendhilfeprojektes «Ju-
gendwohnen für junge Erwachsene mit besonderen 
Bedürfnissen» mit geplanten Investitionskosten von 
CHF 1‘350‘000.- aus einem Teil des Nettoverkaufser-
löses Scheibenbergstrasse 14 in Wil anzugehen und 
vorzunehmen.»
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